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RA Dr W Mecklenburg, Hätschenkamp 7, 25421 Pinneberg

An den Herrn Vorsitzenden
des Innen- und Rechtsausschusses
des schleswig-holsteinischen���������
����
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Schleswig-Holsteinischer Landtag 
24107 Kiel

per mail: innenausschuss@landtag.ltsh.de

7. Februar 2011

Änderungen des schleswig-holsteinischen Wahlrechts 

Sehr geehrter Herr Rother, 

mit Schreiben vom 21. Dezember 2010 baten Sie mich um Abgabe einer
Stellungnahme zu den Vorschlägen von CDU/FDP, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen zur Änderung des Wahlrechts aus Anlass der Entscheidungen
des Landesverfassungsgerichts vom 30. August 2011. Mit Schreiben vom
21. Januar 2011 habe ich Stellung genommen (Umdruck 17/1765). 

Ich erlaube mir, nachfolgend noch einen technischen Punkt hervorzuheben,
der die Auswahl zwischen den verschiedenen Zählverfahren, hier konkret
die  Auswahl  zwischen dem d'Hondt-Verfahren und dem Verfahren nach
Sainte-Lague betrifft. 

Da dieser Punkt durchaus von größerer Bedeutung für die Gesamtdiskussion
ist, hoffe ich auf Ihr Verständnis, dass ich dies zu diesem späten Zeitpunkt
noch nachreiche. Ich tue dies auch, um mich in der mündlichen Anhörung
möglichst kurz fassen zu können. 

_______________________________________________________________________________________________
Konto 898939 204 BLZ 200 100 20 Postbank Hamburg ** Ust-IdNr: DE 161 282 580

Telefon 04101 780 325 ** Telefax 04101 780 326 ** Mobil 0175 77 49 978
- In Bürogemeinschaft mit Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Ralf Wassermann -

Schleswig-Holsteinischer Landtag

Umdruck 17/1871
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In dem von mir bereits zitierten Buche1
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Man erkennt in diesem Modell sogleich, dass bei einem verhältnismäßigem
Sitzanteil von 49,50% für die A-Partei und von 50,5% für B- und C-Partei
zusammen die Sitzverteilung folgendermaßen aussieht: 

d'Hondt: A-Partei = 11 Sitze, B- und C-Partei = 10 Sitze. 

Sainte-Lague: A-Partei = 10 Sitze, B- und C-Partei = 11 Sitze. 

Es entscheidet also im Modell das Zählverfahren darüber, welche Gruppie-
rung das Regierungslager (11 Sitze) und welche das Oppositionslager (10
Sitze) bildet. 

Es kann also allein die Wahl des Zählverfahrens dazu führen, dass ein nach
dem Ausgang der Verhältniswahl unterlegenes Lager das Regierungslager
im Parlament bildet. 

(Dr W Mecklenburg, Rechtsanwalt)
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